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Sonnenstrom lohnt sich – ab 2026 gibt’s Geld für Ihre Herkunftsnachweise 

(HKN) 

 

Liebe Sonnenstrom-Produzentin, lieber Sonnenstrom-Produzent 

 

Ihre Photovoltaikanlage leistet einen wertvollen Beitrag für unsere Umwelt. Ab dem  

1. Januar 2026 möchten wir diesen Beitrag zusätzlich belohnen: Die Elektrizitätsversorgung 

Niederbipp vergütet Ihnen neu die Herkunftsnachweise (HKN) Ihres Sonnenstroms. 

 

Ihr Vorteil – einfach und lohnend: 

Für jede produzierte und in unser Netz eingespeiste Kilowattstunde (kWh) Sonnenstrom  

erhalten Sie eine Vergütung. So steigern Sie den Ertrag Ihrer Anlage und unterstützen    

gleichzeitig die Energiewende – direkt hier in Niederbipp. Diese Vergütung für die Herkunfts-

nachweise erhalten Sie zusätzlich zum Rückliefertarif und ist auf Ihrer Rechnung  

ersichtlich. 

 

Gemeinsam für eine grüne Zukunft: 

Ihre Herkunftsnachweise ermöglichen es uns, unseren Strom als lokal und erneuerbar aus-

zuweisen. Damit machen wir gemeinsam sichtbar, wie viel nachhaltige Energie bereits in   

unserer Gemeinde produziert wird. 

 

Transparente und planbare Vergütung: 

Die Höhe der Vergütung für Ihre HKN geben wir jeweils bis zum 31. August für das folgende 

Jahr auf unserer Website bekannt – analog zu unseren Strompreisen. 

 

Ein kleiner Schritt für Sie, ein grosser für Niederbipp: 

Damit wir Ihnen die HKN vergüten können, bitten wir Sie, auf der Pronovo-Plattform einen 

Dauerauftrag einzurichten (einmalig zu erfassen). Pronovo ist die offizielle Abwicklungs-

stelle des Bundes. Die Anmeldung ist einfach und rasch erledigt. Auf der Rückseite finden 

Sie eine kurze Anleitung, die Sie dabei unterstützt. 

 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihren Beitrag zu einer nachhaltigen Energiezukunft in  

Niederbipp. 

 

Energievolle Grüsse 

 

Ihre Elektrizitätsversorgung Niederbipp 



 
  

 

Vorgehen zur Übertragung der Herkunftsnachweise (HKN) an die 
EVN 

Damit die EVN die HKN vergüten kann, müssen diese einmalig auf der Plattform von Pro-

novo an die EVN übertragen werden. Erfassen Sie hierzu auf der Plattform pronovo.ch einen 

Dauerauftrag.  

Gehen Sie wie folgt vor: 

1. Loggen Sie sich mit der Projektnummer Ihrer PV-Anlage und PLZ auf dem Pronovo- 

Portal unter «Mein Projekt» ein. Die Projektnummer finden Sie in Ihrem persönlichen 

Dossier, welches Sie von Ihrem PV-Lieferanten/Installateur erhalten haben. Das Feld 

«Anmeldedatum» können Sie frei lassen. 

 

2. Im Register «Daueraufträge» wählen Sie «Neuen Dauerauftrag zur Weitergabe meiner 

Herkunftsnachweise erfassen». Bitte beachten Sie, dass die Anlage beglaubigt sein 

muss (Feld «Beglaubigung» aktiv oder angegraut).  

 

3. Wählen Sie im Dropdown-Menu den HKN-Abnehmer: Elektrizitätsversorgung Niederbipp 

{Stromlieferant}; Gültig von: z. B. «01.2026» Start immer auf Anfang des nächsten 

Quartals möglich (siehe Hinweis unten). Gültig bis: «12.2099» und lassen Sie das 

Feld «Transfertext» leer. 

 

4. Klicken Sie auf «Speichern». 

 

5. Wenn der Dauerauftrag von der EVN bestätigt wurde, erhalten Sie von Pronovo eine   

Bestätigung per E-Mail. 

 

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die EVN keine rückwirkend datierten Daueraufträge  

annimmt. Der Einstieg ins Vergütungsmodell ist jeweils auf Quartalsbeginn möglich.  

Damit alles rechtzeitig klappt, brauchen wir Ihre Anmeldung auf der Plattform Pronovo einen 

Monat im Voraus. Entsprechende Bemerkungen im Feld «Transfertext» werden nicht  

beachtet. 

 

1. Quartal  2. Quartal  3. Quartal 4. Quartal 

bis 30. November bis 28. Februar bis 31. Mai bis 31. August 

Die Anmeldung muss bis 

30. November bei uns sein, 

damit die Übertragung am 

1. Januar startet. 

Die Anmeldung muss bis 

28. Februar bei uns sein, 

damit die Übertragung am 

1. April startet. 

Die Anmeldung muss bis 

31. Mai bei uns sein,  

damit die Übertragung am 

1. Juli startet. 

Die Anmeldung muss bis 

31. August bei uns sein, 

damit die Übertragung am 

1. Oktober startet. 

 
Kündigung des Dauerauftrags: Die Kündigung des Dauerauftrags zur Übertragung der Her-

kunftsnachweise (HKN) muss mindestens 30 Tage vor Quartalsende per E-Mail an uns erfol-

gen. Nach Eingang Ihrer Mitteilung veranlassen wir die fristgerechte Beendigung des Dauer-

auftrags bei Pronovo. 


